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1.  Beschreibung des Projekts

1. 1.	 Einführung

Mit dem vorliegenden Projekt beabsichtigt die Betreibergesellschaft Schö-

neben AG die Ersetzung der bestehenden Aufstiegsanlage Reschen Piz-Schöne-

ben aus dem Jahr 1988. Die veraltete Anlage mit 6 Sitzplätzen soll modernisiert 

werden um den Fahrkomfort und die Transportkapazität zu erhöhen die At-

traktivität des Gebietes zu erhalten und auszubauen und gegenüber anderen 

Wettbewerbern konkurrenzfähig zu bleiben. Die Achse der Anlage wird leicht 

versetzt, indem die Bergstation geringfügig in südliche Richtung verlegt wird. 

Aus diesem Grund ist z. T. die Rodung einer neuen Schneise nötig. 

1. 2.	 Beschreibung der Arbeiten

Nachfolgend werden die umweltrelevanten Arbeiten bzw. Veränderungen 

angeführt.

	» Stilllegung der bestehenden Seilbahn und Abbruch der Bauwerke an 

der Strecke und teilweise an den Ein- und Ausstiegsstationen;

	» Bau der neuen Kabinenbahn entlang der leicht verschobenen Tras-

se, infolge der Verlegung der Bergstation in die Nähe des Restau-

rants Schöneben Hütte;

	» Erweiterung und Umbau des Gebäudes an der Talstation; Verände-

rung der Zubehörsflächen, auch als Folge der Absenkung der Ein-

stiegsebene der Seilbahn;

	» Erweiterung der unterirdischen Räumlichkeiten an der Bergstation 

und Bau der neuen Zubehörsflächen;

	» Erdbewegungsarbeiten an der Talstation zur Sicherstellung der 

freien Durchfahrt der neuen Seilbahnlinie

	» Erdbewegungsarbeiten an der Bergstation, um die neue Zufahrts-

straße zu definieren und einen neuen Landeplatz für Hubschrauber 

einzubauen sowie die Pistenebenen neben dem Gebäude anzupas-

sen;

	» Mit der Geländemodellierung an der Bergstation wird auch der 

Umfang der Skipiste am Ausgang der neu errichteten Kabinenbahn 

angepasst, wodurch etwa 0,20 Hektar zusätzliche Skifläche ent-

stehen;

	» Verlegung der Seile für den Skilift mit notwendiger Unterquerung 
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des Baches Pizzo di Roia kurz vor der Talstation.

Die Renovierung der 1988 errichteten Skiliftanlage RESCHEN PIZ-SCHÖ-

NEBEN ermöglicht es, die Anlage so anzupassen, dass der Fahrkomfort für die 

Benutzer erhöht und die Gesamtleistung durch den Bau einer modernen, dem 

Stand der Technik entsprechenden Kabinenbahn verbessert wird.

Durch eine leichte Erhöhung der Stundenkapazität und der Fahrgeschwin-

digkeit ist es möglich, die Wartezeit an der Einstiegsstelle zu reduzieren und 

gleichzeitig die Fahrzeit zum Skigebiet SCHÖNEBEN zu verkürzen. Größere 

Kabinenkapazitäten ermöglichen auch mehr Fahrgäste oder einen leichteren 

Zugang für Rollstühle.

Die vorgeschlagene Renovierung ermöglicht auch die Beibehaltung eines 

Teils des bestehenden Gebäudevolumens und die Anpassung eines Teils davon 

an den neuen Lift, vorbehaltlich einer minimalen Verschiebung der Linienachse 

infolge der Neupositionierung der Bergstation; es ist nämlich beabsichtigt, den 

Ausstieg der Benutzer näher an das Restaurant Schöneben Hütte zu verlegen, 

um die derzeitigen unterschiedlichen Ströme, die für das Berggebiet charakte-

ristisch sind, zu modifizieren und gleichzeitig die Nutzung der angrenzenden 

Skipisten zu verbessern.

1. 3.	 Ausmaß des Vorhabens

Die nachfolgende Tabelle enthält die technischen Hauptmerkmale des 

Projektes:

1. 4.	 Gesetzliche Vorgaben

Laut Anhang A des LG Nr. 17 vom 13.10.2017 sind Aufstiegsanlagen mit 

einer Förderleistung von über 1.800 p/h einem Screening Verfahren zu unter-

ziehen. Das gegenständliche Projekt weist eine neue Kapazität von 2.800 p/ 

auf und fällt somit in diese Kategorie, mit Zuständigkeit des Landes Südtirol 

(siehe Anhang IV des Dekretes Nr. 152/2006 i.g.F.)

1. 5.	 Geologischer Rahmen (Auszug Bericht GEO3)

Im Projektgebiet selbst dominieren die genannten Paragneise, die groß-

teils durch eine markante Schieferung gekennzeichnet sind. Zusätzlich sind 

die Gesteine auch gefaltet und oberflächlich durch eine ausgeprägte Klüftung 

blockig zerlegt. Der Felsuntergrund dürfte durch ein starkes Relief gekenn-

Aktuell Projekt

Bef. Kapazität 2.400 p/h 2.800 p/h (Endausbau)

Geschwindigkeit 5,0 m/s 6,0 m/s

Steuerungsleitung - wird neu verlegt (1,0-1,2 m Tiefe)

Länge 2.330 m 2.310,89 m

Dauerhafte Waldrodung - 0,562 ha
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zeichnet sein, welches mit quartären Ablagerungen aufgefüllt wurde. Somit ist 

der Felsuntergrund im Projektgebiet teilweise aufgeschlossen und teilweise 

wird er auch von sehr mächtigen Schuttablagerungen überlagert. Festgestein 

und Lockermaterialablagerungen können somit auf recht engen Raum wech-

seln: Im Bereich der LS 102 (ex Gemeindestraße nach Rojen) gibt es östlich der 

bestehenden Aufstiegsanlage deutliche Felsaufschlüsse, während die 100 m 

westlich davon gelegene Bohrung (Archivbohrung Provinz 53766) Schuttabla-

gerungen bis in eine Tiefe von etwa 15 m ergibt. Bei den quartären Ablagerun-

gen handelt sich dabei vorwiegend um glaziale Ablagerungen. Untergeordnet, 

vor allem im bergseitigen und talseitigen Bereich des Projektgebietes, kommen 

auch Hang- und Verwitterungsschutt sowie Ablagerungen eines Murschuttke-

gels vor. 

1. 6.	 Hydrologischer Rahmen (Auszug Bericht GEO3)

Das Projektgebiet befindet sich im Nordwestbereich des Reschensees, der 

den Hauptsammler in dieser Zone darstellt. Dieser wird vom Rojenbach (A.515) 

gespeist, der von der Aufstiegsanlage im talseitigsten Bereich gequert wird. 

Trinkwasserquellen mit entsprechenden Trinkwasserschutzzonen sind im 

Untersuchungsgebiet keine vorhanden. Die Konsultation des Geobrowsers der 

Autonomen Provinz Bozen ergibt auch einige Quellen bzw. Wassernutzungen 

für die Zone westlich der Aufstiegsanlage, allerdings in einem Mindestabstand 

150 m. Die unterirdischen Wasserwegigkeiten sind vor allem an den Kontakt 

der oberflächlichen Boden- und Schuttschicht bzw. der alterierten Felskruste 

mit dem kompakten Felsuntergrund gebunden. Im Festgestein erfolgt eine 

Wasserzirkulation innerhalb der Kluftflächen. Vorläufig kann das Areal in fol-

gende Permeabilitätsklassen eingeteilt werden: 

	» geringe Permeabilität: glaziale Ablagerungen, stark alterierter Fels-

untergrund (toniges 

	» Alterationsprodukt – fault gouge) 

	» mäßige Permeabilität: geklüfteter Paragneis 

	» mittlere Permeabilität: Murschuttablagerungen, Hang- und Verwit-

terungsschutt 

Im Talboden muss mit einem Grundwasserspiegel in Tiefen von vermutlich 

einigen Metern gerechnet werden. Dieser wird vermutlich vom hydraulischen 

Niveau des Reschensees und des Rojenbachs beeinflusst und ist jahreszeitli-

chen und periodischen Schwankungen unterworfen. )

Weitere Details sind dem beiliegenden Geologischen Bericht zu entneh-

men.
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1. 7.	 Abfallerzeugung 

In puncto Abfallerzeugung ergeben sich keine nennenswerten Neuerun-

gen im Vergleich zur Ist-Situation.

1. 8.	 Lärmbeurteilung

Die Gemeinde Grain im Vinschgau besitzt noch keinen genehmigten Ge-

meindeakustikplan mit der entsprechenden Klassifizierung des Gemeindege-

bietes, weshalb die Widmungen laut GPlanRL zur Zuordnung der akustischen 

Klassen herangezogen werden.

Demnach liegt die geplante Anlage in einer akustischen Zone II (Landwirt-

schaftsgebiet, Wald, alpines Grünland).

Das Eingriffsgebiet liegt im Ski- und Wandergebiet Schöneben und unter-

liegt somit bereits einer gewissen atmosphärischen Belastung durch Lärm und 

Vibrationen, v. a. bedingt durch das Verkehrsaufkommen bei An- und Abreise 

der Besucher, deren Aktivitäten und die bestehenden Aufstiegsanlagen. Folg-

lich ist die Belastung an den Stationen, bzw. im Kerngebiet erheblich höher 

als an den Randbereichen. Darüber hinaus gibt es allerdings keine größeren 

Emittenten, da es keine stark frequentierten Durchzugstraßen oder Industrie-

betriebe im Umfeld gibt. Im Winter geht die größte Belastung, auch gegenüber 

der Tierwelt, von der nächtlichen Beschneiung und Pistenpräparation aus. 

Es liegen keine effektiven Lärmmesswerte für das Untersuchungsgebiet 

vor. Jegliche Einschätzung ist daher stets indikativer Natur.
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1. 9.	 Skizonenbewertung laut Fachplan der Aufstiegsanlagen 

und Skipisten (Stand 2011)

Die Skizonen werden im neuen Fachplan der Aufstiegsanlagen und Skipis-

ten anhand eines Kiviat- Diagrammes bewertet. Dazu werden die einzelnen 

Teilbereiche anhand einer Ampeltabelle bewertet und diese Ergebnisse im Ki-

viat-Diagramm zusammengefasst. Es folgt der Auszug aus dem Fachplan. Es 

wird an dieser Stelle vorausgeschickt, dass das Eingriffsgebiet zur Gänze inner-

halb der eingetragenen Skizone 01.02 Schöneben liegt.
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1. 10.	 Untersuchungsrahmen

Der nachfolgende Untersuchungsrahmen enthält jene Aspekte, bzw. Un-

tersuchungskomponenten, die für das gegenständliche Untersuchungsgebiet 

als relevant erachtet wurden.

1. 11.	 Kumulierung mit anderen Projekten

Es bestehen keine unmittelbaren Kumulierungen mit anderen Projekten 

im selben ökologischen wie geografischen Gebiet. 

Allenfalls die stete und rege Bautätigkeit im Skigebiet in den vergange-

nen Jahren, kann als kumulativer Effekt verstanden werden, da seit Beginn der 

jüngsten Modernisierungs- und Investitionsoffensive keine längeren Ruhe-

phasen mehr eingetreten sind. Dies wirkt sich v. a. auf die Ökologie innerhalb 

des Skigebietes negativ aus.

Schutzgut Inhalt Quelle

Atmosphäre Lärmemissionen, Schadstoffe
Direktbeobachtung, Referenzprojek-

te, Literatur

Boden

Reduktion der beanspruchten 

Fläche, Verdichtung und Versiege-

lung

Landschaftsplan, Vor Ort Begutach-

tung

Grund und Oberflächen-

gewässer

Offene Gerinne, Feuchtflä-

chen

Geobrowser, Landschaftsplan, Vor Ort 

Begutachtung

Flora, Fauna und Lebens-

räume, öko. Netzwerk

Geschützte und seltene Arten- 

bzw- Lebensräume, Lebensraum-

zerschneidung

Vor Ort Begutachtung, Abfrage Fau-

na Flora Portal, Amt für Wildtiermanage-

ment, Amt für Natur

Landschaft

Veränderung des Landschafts-

bildes, Vinkulierungen, Erholungs-

wert der Landschaft

Vor Ort Begutachtung, Google Maps, 

Landschaftsplan, Geobrowser
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1. 12.	 Abgleich des Vorhabens mit den Planungsvorgaben und 

den Fachplänen

Nachfolgend wird auf die einzelnen Fachpläne und deren Vinkulierungen 

eingegangen. 

Plan Widmungen

GPlanRL
Alpines Grünland und Weidegebiet, Wald 

(Karte „01“)

Landschaftsplan Wald, Alpines Grünland (Karte „02“)

GAK
„Alpines Grünland und Weidegebiet“, „Wald“ 

kein GAK vorhanden)- Akustische Klasse II

Forstlich hydrogeologische Nutz. Wald betroffen (Karte „03“)

Trinkwasserschutzgebiete keine betroffen

Archäologie keine Schutzzonen betroffen

Gefahrenzonenplan
für Skipisten und Seilbahnanlagen nicht von 

Relevanz

Tabelle 1: Übersicht zu den einzelnen Planungsinstrumenten
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01 GPLANRL
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GPLANRL LEGENDE
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02 LANDSCHAFTSPLAN
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03 FORSTLICH HYDROGEOLOGISCHE NUTZUNGSBESCHRÄNKUNG
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2.   Beschreibung der betroffenen Umweltaspekte 

2. 1.	 Boden

Infolge der Realisierung des Vorhabens kommt es zu keinen größeren Ein-

flüssen auf den Boden, über die Bauphase hinaus. Die bestehende Anlage wird 

abgebrochen und ersetzt, es kommt somit zu keiner Zunahme der versiegelten 

Oberfläche. Während der Bauphase sind spezifische Milderungsmaßnahmen 

zu beachten (Siehe abschließendes Kapitel).

Die Sensibilität in Bezug auf den Boden ist aufgrund der geringen Vor-

belastungen als „hoch „ zu bewerten. 

2. 2.	 Biologische Vielfalt

FLORA UND LEBENSRÄUME

Für die Umsetzung des gegenständlichen Vorhabens ist die Rodung einer 

Waldfläche von insgesamt 2,225 ha nötig. Davon können nach Abschluss der 

Bauphase 0,206 wieder aufgeforstet werden. Zusätzliche 1,287 ha werden 

wieder aufgeforstet (z. B. Bestandsschneise). Somit beläuft sich der nachhalti-

ge Waldverlust auf 0,526 ha. 

Die nachfolgende Tabelle listet jene Lebensräume auf, die vom Vorhaben 

direkt betroffen sind. Die Identifikation erfolgte nach Wallnöfer et. al. 2022. .

Die Sensibilität der betroffenen Lebensräume ist aufgrund ihres 

menschlichen Einflusses und der Entwicklungsdauer mit „mittel“ zu 

klassifizieren. Dies auch deshalb, da die Lebensräume nicht kaum, wenn 

überhaupt gefährdete oder vom Aussterben bedrohte Arten beherber-

gen. Alle sind zwar als FFH Lebensräume klassifiziert, doch zählen diese 

Lebensräume zu den häufigsten in Südtirol und weisen nicht die höchste 

Zustandsklasse auf.

Code Bezeichnung 
Natura 2000

Habitat

48300
Begrünungsansaaten nach Erdbewegun-

gen
-

62122
Subalpine Fichtenwälder basenarmer 

Böden
9410

62112
Montane Fichtenwälder basenarmer Bö-

den
9410

62310
Lärchen-Zirbenwälder der subalpinen 

Stufe
9420
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04 LEBENSRÄUME
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FAUNA UND ÖKOLOGISCHES NETZWERK

Zur Abklärung der faunistischen Gegebenheiten vor Ort wurden die zur 

Verfügung stehenden Datenquellen konsultiert und eine Selektion der betref-

fenden Listen (Naturmuseum Südtirol) hinsichtlich Konformität der betroffe-

nen Lebensräume, bzw. der vorherrschenden biotischen wie abiotischen Um-

weltfaktoren vorgenommen. 

Da das Vorhaben lediglich eine Ersetzung einer bestehenden Anlage vor-

sieht und somit keine für das Gebiet neuen, faunistisch relevanten Störquellen 

schafft, wurde von einer vertiefenden Untersuchung der örtlichen Fauna ab-

gesehen. 

Die Informationen zu potenziell vorkommenden Tierarten im Untersu-

chungsgebiet stammen aus dem Flora Fauna-Portal des Naturmuseums Südti-

rol, sowie im Falle der Raufußhühner vom Amt für Wildtiermanagement. Eben-

so wurden Dokumente aus eigener Erstellung für ähnliche Projekte im nahen 

Umfeld des Eingriffsgebietes zu Rate gezogen.

Aufgrund der erheblichen Störung durch menschliche Aktivität (Skipisten 

und Aufstiegsanlagen, MTB-Trails, Wanderrouten, Forstwegenetz etc.)stellt 

der gesamte Hang entlang der bestehenden und künftigen Trasse keinen ge-

eigneten Lebensraum für Wildtiere dar. Dies gilt insbesondere für sensible Le-

bensphasen wie die Fortpflanzung und Aufzucht, für welche sich die meisten 

Tiere in abgelegener und ruhigere Zonen zurückziehen werden. Dies bedeutet 

jedoch nicht, dass auch diese Arten den Bereich nicht Aufsuchen oder durch-

wandern.

Die bestehenden Infrastrukturen stellen mäßige Migrationsbarrieren für 

die Tierwelt dar. Die Barrierewirkung ist während der Öffnungs- und Betriebs-

zeiten aufgrund der menschlichen Nutzung besonders hoch, während sie au-

ßerhalb dieser Zeiten gering ist. 

Den nachfolgenden Kartenausschnitten sind die zahlreichen bestehenden 

Infrastrukturen zu entnehmen, von welchen die Fragmentierung ausgeht. Zu-

dem zeigt die Strava-Heatmap die häufig frequentierten Freizeitrouten im Ge-

biet und somit die Zonen erhöhter menschlicher Störung. 

Hier gilt dieselbe Sensibilität, wie im vorhergehenden Kapitel. Folg-

lich eine Sensibilität „mittel“. 
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05 FRAGMENTIERUNG DES ÖKOSYSTEMS

STRAVA-HEATMAP
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2. 3.	 Gewässer

Es sind keine Gewässer, Feuchtzonen, Quellen oder Trinkwasserschutzge-

biete betroffen.

2. 4.	 Landschaft

Der Hangbereich entlang der bestehenden und künftigen Trasse wird von 

ausgedehnten, standorttypischen Wäldern geprägt, die wiederholt von Inf-

rastrukturen (Wege, Aufstiegsanlagen, Skipisten etc.) unterbrochen werden. 

In der Betrachtung des gesamten Gebietes sind die menschlichen Strukturen 

daher stets präsent und reduzieren den ansonsten naturnahen Charakter des 

Gebiets. Es gibt mit Ausnahme der Linienstützen der Seilbahn keine technoge-

nen Strukturen, die das Landschaftsgefüge empfindlich stören, indem sie eine 

erhebliche optische Fremdkörperwirkung erzeugen und das naturnahe Land-

schaftsbild unterbrechen. Dasselbe gilt für die ausgeräumten schrägen Ebenen 

der Skipisten. Im Bereich der Stationen dominieren klar die baulichen Struktu-

ren und es entwickelt sich ein stärker urbanisiertes Landschaftsgefüge.

Es sind keine nennenswerten Landschaftselemente von besonderem Kul-

turhistorischem Wert betroffen. 

Die negative landschaftliche Wirkung der besagten Strukturen entfaltet 

sich erst in unmittelbarer Nähe. Aus größeren Entfernungen nimmt die betref-

fende Wirkung sukzessive ab. So zeigt der Blick vom gegenüberliegenden Ufer 

des Reschensees bereits, dass die Strukturen nur noch unklar zu erkennen sind 

und das Landschaftsbild nicht gravierend beeinträchtigten.

Die Landschaft weist eine hohe Sensibilität auf und hat eine hohe Be-

deutung für das Landschaftsbild und die naturbezogene Erholung.
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BLICK VOM GEGENÜBERLIEGENDEN SEEUFER

BLICK VOM GEGENÜBERLIEGENDEN HANG
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2. 5.	 Atmosphäre 

Das Untersuchungsgebiet ist einer saisonal sehr unterschiedlichen Belas-

tungen durch Luftschadstoffe ausgesetzt. Aufgrund der hohen touristischen 

Bedeutung des Ski- und Wandergebietes, kommt es zu den winterlichen und 

sommerlichen Hochsaisonen zu einer erheblichen Schadstoffbelastung v. a. 

durch den An- und Abreiseverkehr, aber auch durch Lieferverkehr zu den Hotels 

und Gastronomiebetrieben. Als nicht unerheblich muss auch die Pistenpräpa-

ration in diese Überlegungen miteinbezogen werden. In den Übergangsjahres-

zeiten gibt es kaum nennenswerte Belastungen.

Es liegen keine effektiven Daten zu den lokalen Luftwerten in einem rele-

vanten Umkreis um das Untersuchungsgebiet vor. Allerdings kann aufgrund 

der wenigen vorhandenen Emissions-Quellen von einer im Mittel geringen, bis 

saisonal moderaten Belastungssituation ausgegangen werden. 

Die Sensibilität in Bezug auf die Atmosphäre ist aufgrund der gerin-

gen Vorbelastungen als „hoch „ zu bewerten.

2. 6.	 Lärmemissionen 

Das Untersuchungsgebiet kann insgesamt als kaum belastete Zone be-

schrieben werden, wobei es v. a. saisonal und punktuell starke Lärmspitzen 

gibt. So kommt es im Winter zu den Öffnungszeiten der Lifte, bzw. bei der mor-

gendlichen Ankunft und abendlichen Abreise der Tagesgäste zu erheblichen 

Lärmemissionen durch menschliche Aktivität, Verkehr und den Betrieb der 

Aufstiegsanlagen. Während dieser Zeit meiden beispielsweise die allermeisten 

Wildtiere die Nähe der Zone. Die nächtliche Beschneiung und Präparation der 

Pisten stellt einen weiteren erheblichen Lärmfaktor dar, der eine Scheuchwir-

kung auf Wildtiere entfaltet. Bei manchen Arten stellt sich zwar ein Gewöh-

nungseffekt ein, sobald die Tiere merken, dass von den stark auf die Pisten ka-

nalisierten Störungen keine tatsächliche Gefahr ausgeht, dies gilt aber längst 

nicht für alle Arten.

Während es in den Übergangsjahreszeiten ruhig ist, stellt der Sommer(un-

tertags) wiederum eine Zeit stärkerer Lärmemission, v. a. durch menschliche 

Aktivität dar. Der gewichtige Faktor der Beschneiung und Pistenpräparation 

entfällt allerdings, wodurch die Lärmbelastung im Schnitt geringer ausfällt als 

im Winter.

Die Sensibilität in Bezug auf die Lärmemissionen ist aufgrund der 

mittleren Vorbelastungen als „mittel „ zu bewerten.
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2. 7.	 Reichtum, Qualität und Regenerationsfähigkeit

Das Projektgebiet weist aufgrund seiner intensiven touristischen Nutzung 

nur Lebensräume von geringem bis mäßigem ökologischen Wert auf. 

2. 7. 1.	 Belastbarkeit der Natur

Feuchtgebiete, ufernahe Gebiete, Flussmündungen, Bergregionen, Wald-

gebiete, Naturparks, Naturreservate, Natura 2000 Gebiete, Gebiete wo Quali-

tätsnormen nicht eingehalten werden, Gebiete mit hoher Bevölkerungsdichte, 

historisch, kulturell oder archäologisch bedeutende Landschaften und Stätten

Die Kategorisierung wie oben angeführt wird in diesem Kapitel auf den 

genauen Lebensraum heruntergebrochen, um besser hervorzuheben welcher 

Lebensraum wie stark betroffen ist.

Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über die Qualität der betrof-

fenen Lebensräume. Der wichtigste Punkt, nämlich die Gefährdungskategorie 

wird in Ermangelung einer ROTEN LISTE der Lebensräume für Südtirol anhand 

der Erfahrungswerte des Verfassers beschrieben. Dasselbe gilt für die natürli-

che Flächenausdehnung in Südtirol. Damit soll aufgezeigt werden, inwieweit  

der Lebensraum flächenmäßig weit verbreitet ist oder nicht.

Code Bezeichnung m² Zustand Gefährdung
Nat. Ausdeh-

nung

48300 Begrünungsansaat - - Ungefährdet -

62310 Lä-Zi-Wald ~2.000 Gut Ungefährdet Häufig

62121 Mont./Subalp. Fi-Wald ~.260 Gut Ungefährdet Sehr häufig
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3.  Beschreibung der möglich erheblichen 
Auswirkungen des Projektes auf die Umwelt.

3. 1.	 Boden

Im Bereich der Talstation kommt es zu keinen Veränderungen, der Boden 

bleibt weiterhin versiegelt.

Im Bereich der Bergstation wird die versiegelte und somit für das Boden-

leben gänzlich verlorene Fläche um ca. 1.590 m² erhöht, wobei lediglich in ei-

nem sehr kleinen Ausmaß unbeeinträchtigte Böden betroffen sind (Wald ~380 

m²). Der überwiegende Teil betrifft bereits stark verdichtete Böden.

Im Vergleich zum Ausgangszustand ist somit mit keinen gravierenden Ver-

änderungen zu rechnen. 

3. 2.	 Lebensräume und Flora / Fauna und ökologisches 

Netzwerk

Das es sich bei den betroffenen Flächen im Bereich der Stationen um 

strukturell monotone und stark anthropogen gestörte Standorte handelt, ist 

mit keinen negativen Auswirkungen auf geschützte, bedrohte oder seltene 

Arten zu rechnen. Dennoch hat der Verlust von Wald stets eine negative Aus-

wirkung auf das Ökosystem. So verliert die Fläche durch die Rodung jegliche 

Bedeutung als kurzfristiger Trittstein für Tiere und ihre Bedeutung im Verbund 

der Ökosysteme (ökologisches Netzwerk) nimmt ab. Insbesondere muss dabei 

der betroffene Wald hervorgehoben werden, der eine moderate Bedeutung als 

ökologischer Korridor oder Trittstein, eventuell auch als Lebensraum oder Teil-

lebensraum für kleinere Organismen, z. B. Arthropoden oder Reptilien besitzt.  

Infolge der gesteigerten Attraktivität der Anlage und somit des Ski- und 

Wandergebietes ist mit einer Zunahme der Besucherzahlen zu rechnen, wo-

durch die Störung durch menschliche Aktivität wiederum zunimmt. 

Im Vergleich zum Ausgangszustand ist mit keinen gravierenden oder nach-

haltig negativen Veränderungen zu rechnen. 

3. 3.	 Gewässer

Durch das Projekt werden keine Gewässer, Feuchtzonen, Quellen oder 

Trinkwasserschutzzonen in Mitleidenschaft gezogen.

3. 4.	 Landschaft

Infolge der Umsetzung des Vorhabens kommt es zu keinen nennenswerten 

Veränderungen. Der Anteil verbauter Landschaft wird nicht erhöht und nicht 

verringert. 

Im Bereich der Bergstation nimmt die Baumasse infolge der angestrebten 

Bautätigkeit geringfügig zu womit eine weitere Beeinträchtigung des Land-

schaftsbildes im Sinne einer Reduktion der „Natürlichkeit“ eintritt. Die ge-
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plante Anlage wird aus landschaftlicher Perspektive auf der Bestandestrasse 

realisiert und schließt unmittelbar an bestehende Strukturen an. Insofern ent-

wickelt die neue Struktur, vor allem aus größerer Entfernung, keine zusätzliche 

Fremdkörperwirkung und das effektiv wahrgenommene Landschaftsbild wird 

sich für den Betrachter kaum verändern.

3. 5.	 Atmosphäre und Lärmemissionen

Im Hinblick auf die Umweltfaktoren Luft und Lärm ist durch die Umwid-

mung mit keiner Zu- oder Abnahme zu rechnen. Da die Umwidmung aber le-

diglich als Vorbereitung zur Ersetzung der Anlage dient, müssen die Auswir-

kungen des Baus der neuen Anlage berücksichtigt werden. 

In der Bauphase ist demnach mit einer erheblichen Zunahme der Belas-

tungen durch Luftschadstoffe, Lärm und Staub zu rechnen. Diese zusätzliche 

Belastung ist lokal eng begrenzt (Baustelle) und temporär. Mit Abschluss der 

Baustelle wird das ursprüngliche Belastungsniveau wiederhergestellt. Im wei-

testen Sinne muss auch von einer gewissen Zunahme des An- und Abreisever-

kehrs aufgrund der gesteigerten Attraktivität der Anlage ausgegangen werden. 

Im Vergleich zum Ausgangszustand ergibt sich langfristig eine leichte Zu-

nahme der negativen Veränderungen.

3. 6.	 Übersicht über die beschriebenen Auswirkungen

Die beschriebenen Auswirkungen können im Hinblick auf Eintrittszeit-

punkt, Dauer, Häufigkeit und Reversibilität unterschieden werden.

Auswirkung Erwarteter Eintritts-

zeitpunkt

Dauer Häufigkeit Reversibilität

Beeinträchtigung der 
Ressource Boden

Beginn der Bauphase bis Bauende täglich- tagsüber ja

Erhöhung der Störwirkung für
Mensch und Tierwelt 
während der Bauphase

Beginn der Bauphase bis Bauende täglich- tagsüber ja

Zerstörung der 
Vegetationsdecke in der 
Bauphase

Beginn der Bauphase bis Bauende einmalig ja

Tabelle 2: Eintrittszeitpunkt, Dauer, Häufigkeit und Reversibilität der Auswirkungen
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4.  Bewertung

Im Zuge der Umsetzung des Projektes werden zwar einige wenige Bäume 

gefällt, jedoch keine seltenen Lebensräume angerührt, auch wenn es sich bei 

den Wäldern um weitverbreitete Natura 2000 Lebensräume handelt. Die Erd-

bewegungsarbeiten finden zum größten Teil auf den bestehenden Skipisten 

statt und die neue Aufstiegsanlage verläuft versetzt am selben Ort. 

Die Sensibilitäten der betroffenen Schutzgüter sind mehrheitlich hoch, da 

obwohl mitten im Skigebiet gelegen, nur geringe Einflüsse, welche tageszeit-

lich und saisonal beschränkt sind, vorliegen. Die größten landschaftlichen Ein-

griffe ergeben sich durch die neuen Bauwerke am Berg und im Tal. 
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5.  Möglichkeiten die Auswirkungen wirksam zu 
verringern

Um die Tragweite der beschriebenen Auswirkungen so gering als möglich

zu halten, können verschiedene mildernde Maßnahmen getroffen werden.

5. 1.	 Luft und Lärm

	» Auf der Baustelle kommen moderne, lärmarme und mit zeitgemä-

ßen Filteranlagen ausgestattete Baumaschinen zum Einsatz

5. 2.	 Boden und Untergrund

	» Reduktion der versiegelten (impermeablen) Oberflächen auf das 

absolut notwendige Minimum im Bereich der Talstation. Parkplatz-

flächen und ähnliches sollen mit permeablen Belägen, z. B. Rasen-

gitter o. ä. ausgeführt werden um eine dezentrale Versickerungs des 

Regenwassers und ein aktives Bodenleben zu ermöglichen

	» Alle Abtragungen und Aufschüttungen müssen entsprechend den 

Planunterlagen durchgeführt werden

	» Neue Böschungen müssen fließend in das umgebende Gelände 

übergehen - gerade und technisch anmutende Kanten und Linien 

sind unbedingt zu vermeiden

	» Neue Böschungen müssen ein heterogenes Relief mit Hügeln und 

Mulden aufweisen. Schräge Ebenen sind unbedingt zu vermeiden.

	» Bei der Erstellung von provisorischen Zufahrtsstraßen muss am 

Ende der Arbeiten der ursprüngliche Zustand wiederhergestellt 

werden.

	» Aushübe für Leitungen (z. B. Steuerungsleitung) und Rohre sollen so 

durchgeführt werden, dass unmittelbar nach Verlegung derselben, 

diese so bald wie möglich zugeschüttet werden können, um eine 

eventuelle Erosionsgefahr bei starken Regenfällen zu verhindern.
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5. 3.	 Lebensräume, Flora, Fauna und ökologisches Netzwerk

Im Jahr 2022 hat die Gesellschaft einen Grünplan zur Gestaltung des Park-

platzes im Bereich der Talstation erarbeiten lassen, der noch nicht umgesetzt 

und mit den nachfolgenden Pflanzen bestückt werden soll.

	» Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)

	» Eingriffeliger Weißdorn (Crataegus monogyna)

	» Roter Hartriegel (Cornus sanguinea)

	» Gemeine Traubenkirsche (Prunus padus)

	» Gewöhnlicher Schneeball (Viburnum opulus)

	» Wolliger Schneeball (Viburnum lantana)

	» Gemeiner Liguster (Ligustrum vulgare)

	» Gemeine Berberitze (Berberis vulgaris)

	» Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum)

	» Eberesche (Sorbus aucuparia)

	» Bergahorn (Acer pseudoplatanus)

	» Birke (Betula pendula)

Der Einsatz von Neophyten wie der Jungfernrebe ( Parthenocissus quinque-

folia ) oder des Sommerflieder (Buddleja davidii) ist nicht zulässig. 

Ebenso sollen die neuen Dachflächen wo immer möglich begrünt werden. 

(z. B. mit Sedum-Matten). 
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Abbildung 1: Grünplan aus dem Jahr 2022 des Architekten Jürgen Wallnöfer

5. 4.	 Landschaft

Die konsequente Umsetzung der bisher genannten Maßnahmen wirkt sich 

auch sehr positiv auf den landschaftlichen Aspekt aus.

Es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich.
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6.  Ausgleichsmaßnahmen

Wie im vorangegangenen Kapitel „Möglichkeiten die Auswirkungen wirk-

sam zu verringern“ beschrieben, werden eine Reihe an Maßnahmen getroffen, 

um negative Einflüsse von vornherein zu verringern oder sogar zu vermeiden.

Ökologische Ausgleichsmaßnahmen sollen jene Auswirkungen des Pro-

jektes kompensieren, die nicht durch projektimmanente Milderungs- und Ent-

lastungsmaßnahmen verhindert werden können. Zur Definition eines ange-

messenen Ausgleichs gibt es drei Möglichkeiten:

Mit der „Wiederherstellung“ werden temporäre Eingriffe in gleicher Art, 

mit gleicher Funktion und in gleichem Umfang am Ort des Eingriffs behoben.

Mit dem „Ersatz“ werden die Verluste in gleicher Art, mit gleicher Funktion 

und in gleichem Umfang an einem anderen Ort oder in anderer angemessener 

Art und Weise an einem anderen Ort wettgemacht. Der Ersatz soll die ökologi-

sche Gesamtbilanz in einem regionalen Rahmen wiederherstellen.

Mit dem „ökologischen Ausgleich“ sollen die Auswirkungen durch die 

Schaffung ähnlich wertvoller oder höherwertigerer, dabei aber strukturell und 

funktionell andersartiger Lebensräume kompensiert werden.

Infolge der Realisierung des gegenständlichen Vorhabens kommt es lokal, 

d. h. an den unmittelbaren Eingriffspunkten zu negativen Auswirkungen durch 

die Entnahme von Einzelbäumen. Auf die Funktionalität des übergeordneten 

Ökosystems der Zone hat dies keinen nennenswerten Einfluss, da die vorherr-

schende anthropogene Störung unverändert fortbestehen wird. Insofern gilt es 

in erster Linie die angeführten Milderungsmaßnahmen konsequent zu berück-

sichtigen, um die unmittelbar ausgelösten Schäden lokal wieder zu beheben.

Insgesamt werden 4 verschiedene Maßnahmen vorgeschlagen:

	» Entsiegelung und Renaturierung asphaltierter Straßenflächen. 

Rückbau der 5,0 m breiten, bestehenden Straße zwischen unterhalb 

der Bahn RESCHEN PIZ – SCHÖNEBEN und der JOCHBAHN auf 2,50 

m Breite, Länge ca. 300 m.  Kosten: 20.000 €

	» Grünraum- Bepflanzung Parkplatz Talstation. Zusätzlicher Betrag 

von 60.000 € für die ökologische Gestaltung des Parkplatzes in der 

Talstation.

	» Abbruch und Entfernung der alten Hirtenhütten: Die alten Hirten-

hütten wurden bei der Errichtung der neuen Hütte nicht entfernt, 

weshalb die nun erfolgt. Kosten: 30.000 €

	» Renaturierung eines kleinen Erdrutsches südlich der Bergstation auf 

einer Fläche von ca. 100 m². Kosten: 10.000 €
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Name 

Abbruch und Entfernung der alten 
Hirtenhütten 

Bauphase- Betriebsphase 

zeitgleich mit Bauphase 

Massnah mentyp 
Ausgleichsmaßnahme. 

Umfang 

Die Hütten werden vollständig rückgebaut 
entfernt, die neuen Flächen entsiegelt und 
angepflanzt 

Ziele 

Die alten Hirtenhütten wurden bei der 
Errichtung der neuen Hütte nicht entfernt. 
INsgesamt werden dadurch 41 m2 Fläche 
entsiegelt und renaturiert 

Beschreibung der Umsetzung 

Grünraumgestaltung mit einheimischem 
Pflanzmaterial 

Entwicklungs- und Erhaltungspflege 

Regelmäßige Nachsaat in den ersten 2-3 
Jahren 

Monitoring 
Regelmäßige Kontrolle durch die 
Gesellschaft selbst 

Flächensicherung 
• Besitzer der Parzellen ist der Gemeinde

Graun im Vinschgau

Betroffene Parzellen 

KG Reschen 
1142 Fraktion Reschen der Gem. 
Graun i.  Vinschgau 
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